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Sackgeld fiir
Schwerstbehinderte:
Fr. 4000.-!

von Jubihei Masslos

Der Verfasser mdchte anonym
bleiben, weil er sich ein fir ihn
existenzielles Vergniigen gelei-
stet hat, das jedem Nichtbehin-
derten problemlos offen steht.
Wenn das von ihm bekannt
wiirde, miisste er — je nach der
moralischen Einstellung des
«seinen Fall» bearbeitenden Be-
amten - finanzielle Einschran-
kungen in Kauf nehmen.

In der Schweizerischen Bundesver-
fassung ist ja festgelegt, dass die
Renten der Invalidenversicherung (V)
den Existenzbedarf eines Behinder-
ten angemessen decken sollen. Zu-
sammen mit den Erganzungsleistun-
gen (EL) ist in der reichen Schweiz der
Verfassungsauftrag insofern verwirk-
licht, als seine Erndhrung, seine Un-
terkunft und seine Grundpflege ga-
rantiert ist: Verhungern muss also nie-
mand...

Ja, wenn Schwerstbehinderte selbst-
gentigsame Asketen waren, die sich
alleine am Zwitschern der Vogel im
Park des stadtischen Krankenheims
erfreuen koénnten und ansonsten
ziemlich bedlirfnislos waren, so kénn-
ten wir eigentlich recht gllcklich sein
in dieser Schweiz! Wenn wir aber kost-
spielige Konsumbeddlrfnisse haben

und teilhaben wollen an dem, was in
unserer Konsumgesellschaft als er-
strebenswert gilt, stossen wir sehr
schnell an Grenzen. Teilhaben an den
irdischen Geniissen des Daseins, die
uns unser Leben verslissen — dieses
Teilhaben ist gerade fiir einen
Schwerstbehinderten keine Selbst-
verstandlichkeit!

Ich spreche fiir mich als Behinderter,
der in der grdssten Stadt des reich-
sten Landes lebt: Zlrich, eine Stadt,
in der das Bedurfnis nach Konsum be-
sonders penetrant suggeriert wird —
und in der darum der Mangel an Geld
besonders schmerzvoll splrbar ist!
Grundsatzlich gilt, dass es mich als
IV-Rentner und EL-Beziiger — letzte-
res ist fir die Berechnung meines
Budgets ausschlaggebend — keinen
Unterschied macht, ob ich nun in ei-
ner Familie oder in einem Heim lebe.
Nach Abzug der sogenannten «Le-
benshaltungskosten» (Wohnung, Es-
sen) und der «behinderungsbeding-
ten Kosten» (Pflege, Arztkosten) bleibt
jedem EL-Bezlger in der Stadt Zlirich
ein «Sackgeld» von Fr. 370.— im Monat
fur Ferien, Reisen, Kleider, Blicher
und Zeitschriften etc. Die Hohe des
Sackgeldes ist in der Schweiz kom-
munal geregelt und dlirfte an den mei-
sten Orten, vor allem aber in armen
Berggemeinden, tiefer liegen als in
Zirich.
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Es ist offensichtlich, dass dieses so-
genannte «Sackgeld» von Fr. 370.—
sehr, sehr knapp ist: Gerade fiir einen
Schwerstbehinderten entstehen hau-
fig auf dem Freizeitbereich luxuritse,
nicht selber gewahlte, behinderungs-
bedingte Mehrkosten. Ich denke z.B.
an die Taxispesen, weil die Strassen-
bahn nicht rollstuhlgéngig ist. Oder an
die Tatsache, dass rollstuhlgangige
Hotels meistens einer gehobenen
Preisklasse angehéren!

Ich méchte jetzt aber nicht auf diesem
offensichtlichen, wenig tabuisierten
Bereich gesellschaftlicher Diskrimi-
nierung herumhacken. Ich mochte
vielmehr auf einen besonders kran-
kenden Bereich hinweisen, der auch
nach dem Film «Behinderte Liebe» im-
mer noch tabuisiert geblieben ist: Ich
meine gesellschaftliche Diskriminie-
rung als sexuell empfindendes We-
sen. Zweifellos kann man auch diese
Diskriminierung aus der Optik eines fi-
nanziell Minderbemittelten heraus be-
schreiben — und beurteilen:

Als korperlich Schwerstbehinderter
werde ich von der Gesellschaft in se-
xueller Hinsicht als «wertlos» einge-
schatzt! Es ist mir darum wichtig,
dass ich einen Mangel — wie von der
Werbung suggeriert — mit schonen,
modisch schicken Kleidern kompen-
sieren kann. Es ist mir auch wichtig,
dass mein Ausseres gepflegt ist, wes-
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Herr C. hat eine neue Stelle ange-
treten. Fiir den Arbeitsweg braucht
er ein Auto. Er bezahlt es mit einem
Kleinkredit. Eines Tages fahrt er ge-
gen eine Mauer. 3000 Franken Scha-
den! Er nimmt einen neuen Klein-
kredit auf und bezahlt die Rech-
nung. Sein Lohn ist noch ungenii-
gend, Fixkosten und Abzahlungs-
kosten dagegen sind hoch.
Schliesslich kommt die Mahnung
des Gemeindesteueramtes, und
eine Erhéhung der Miete um 100
Franken wird angekiindigt. Herr C. -
weiss sich nicht mehr zu helfen, er
geht zur Gemeinde. Er ist einver-
standen mit einer Schuldensanie-
rung, Abtretung des Lohnes und
lebt mit Flrsorgebudget. Als Ta-
schengeld bleiben ihm 120 Franken
im Monat. Einige Monate halt er
durch. Dann fahrt er mit seiner
Freundin fiir ein Wochenende ins
Tessin. Sie steigen in einem Mittel-
klasshotel ab. Das Wochenende ko-
stet ihn 300 Franken. Er geht zur Ge-
meinde fiir einen Vorbezug des Ta-
schengeldes und erzahit vom Wo-
chenende. Die Gemeinde gibt ihm
wahrend drei Monaten nur noch 50
Franken. Das Tessiner Wochenende
sei nicht lebensnotwendig gewe-
sen.

Monika Stocker-Meier im Wendekreis>
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halb ich wohlduftende Kosmetika be-
notige — in psychischer Hinsicht be-

hinderungsbedingte  Mehrkosten,
die aber im Sackgeld eines EL-Bezl-
gers fast nicht mehr drinliegen!

Wenn ich mein Ausseres gepflegt
habe, werde ich vielleicht ein weibli-

ches Gegenlber finden, das mir be-

statigt, dass ich tatsdchlich «schén»
bin? Méglicherweise werde ich versu-
chen, mit Hilfe einer chiffrierten Kon-
taktannonce in einer Zeitung eine
Frau zu finden? Kostenpunkt ca. 70
Franken; zur Not also mit einem Sack-

geld bezahlbar! Ich werde vielleicht

Das Sackgeld kann auch bei einem
EL-Beziiger, der mit seinem Geld
nicht haushilterisch umgehen
kann (etwa bei einem Geisteskran-
ken, einem Fixer oder einem Alko-
holiker), von der verantwortlichen
Behorde gekiirzt werden!

um die 50 Zuschriften erhalten, doch
sobald ich die Katze aus dem Sack
lasse, namlich, dass ich kdrperlich ein
Schwerstbehinderter bin, werden
sich diese Bewerberinnen als «Nie-
ten» entpuppen!

In unserer Gesellschaft ist — auch
wenn ich keineswegs die veran-
dernde, lindernde Kraft der Liebe ab-
streiten mochte — jede zwischen-
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menschliche Beziehung irgendwo
durch Finanzen regelbar! Dieser
Sachverhalt ist leider tabuisiert: Als ob
die Liebe, die Hilfe eines professionel-
len Helfers, z.B. eines Sozialarbeiters,
Psychiaters oder Pfarrers, minderwer-
tiger ist als jene eines freiwilligen Hel-
fers. Sie ist es nicht; aber auf dem se-
xuellen Bereich verhélt sich die «sau-
bere» Gesellschaft so, als ob es so
wére. Dabei ist es so, dass beispiels-
weise ein aufbauendes Gesprach von
etwa einer Stunde mit einer Prostitu-
ierten, verknipft mit der Bereitschaft,
gegen Geld auch sexuelle Winsche
zu befriedigen, Gberhaupt nicht «min-
derwertig» ist und durchaus seinen
Preis hat:

Zirich ist ein teueres Pflaster, auf dem
der Rubel rollt, Zurich ist jedoch
gleichzeitig auch von pruden Einwoh-
nern bewohnt... Es ist darum folge-
richtig, dass in Zurich eine Prostitu-
ierte einen Stundenlohn von fUnfhun-
dert Franken verlangt; also mehr als
mein monatliches Sackgeld von
Fr. 370.—! Verlangt eine Prostituierte
«nur» zweihundert Franken, so han-
delt es sich um einen «Sozialtarif» ge-
gentiber ihrem Kunden!

In den siebziger Jahren hat eine
emanzipative Behindertenbewegung
mit ihrem Film «Behinderte Liebe» ein
«Recht auf Sexualitdt» proklamiert.
Vor bald 500 Jahren hat der Reforma-



tor Martin Luther — der ja bestimmt
nicht besonders sexualfreundlich war
—zwei Mal in der Woche Sex fiir glau-
bige Christen empfohlen, «wenn es
unbedingst sein muss!»

Ein «Recht auf Sexualitat» wiirde also
fur schwerstbehinderte EL-Beziiger
ein  monatliches Sackgeld von
Fr. 4000.- bedeuten... Vorderhand —
d.h. solange dieses Sackgeld noch
nicht Rechtsanspruch von mir ist —
werde ich aber diesen Artikel unter ei-
nem Pseudonym schreiben:

Mein Sackgeld kann mir ja von der
Zircher Stadtverwaltung gekiirzt
werden, weil ich mit meinem Ver-
mdgen nicht. haushélterisch um-
gehe, es bei Prostituierten ver-
prasse!
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Monatsbudget einer
erwerbstitigen
Behinderten

Zur Verdeutlichung: was ein IV- und
EL-Beziiger alles aus den 200 - 400
Franken Sackgeld bezahlen sollte!

Lohn 3’895.—
Wohnungsmiete 360.-
Mittagessen im Geschaft 150.—
Tram 45,—
Krankenkasse 110.—
Steuern 400.—
Haftpflichtvers. Pramie 10.—
Haushaltgeld 700.—-
Kleider, Schuhe, Wische 250.—
Toilettenartikel 20.—
Geschenke 70—
Ferien 240.—
Sackgeld 400.-
Diverses 200.—
Zahnarzt 40.—
Telefon 200.—
Vorsorge, Sparen 700.—

3'895.—

27
N

\/\_

23



	Sackgeld für Schwerstbehinderte : Fr. 4'000.-!

